
 

Leitfaden Abrechnung – BREF 
 

Alle Abrechnungen müssen nach den Abrechnungsrichtlinien der Bundes-

Sportförderungsmittel erfolgen!  
 

Auf der Website der ASKÖ-Bundesgeschäftsstelle befinden sich alle wichtigen Informationen 

zum Thema Abrechnung sowie alle Formblätter (PRAE, Letztempfängerliste, Teilnehmerliste, 

etc.)  

Teilnehmerlisten mit Vereinsspalte bitte ausschließlich von der ASKÖ-Website 

downloaden  

Web: http://www.askoe.at/de/service/downloads-infos (Abrechnung Sport) 

 

Grundsätzliches: 

 

Alle Belege/Rechnungen müssen im Original der ASKÖ Bundesgeschäftsstelle vorgelegt 

werden. Damit eine Abrechnung erfolgen kann muss eine Verbindung zu einem 

Bundesleistungskurs, einer Bundesreferats-Sitzung, einer internationalen Entsendung oder 

einer Bundesmeisterschaft bestehen.  

Jede Abrechnung muss eine Teilnehmerliste beinhalten!  

 

Rechnungen:  

Alle Rechnungen sind auf die ASKÖ-Bundesgeschäftsstelle auszustellen.  

 

Rechnungen müssen folgende Merkmale aufweisen:  

d Anschrift des Rechnungslegers  

schrift des Rechnungsempfängers  

Leistungen (z.B. Tagessätze, Stundensätze, etc.) – Pauschalrechnungen sind nicht 

abrechenbar  

ferung oder sonstigen Leistung 

nstige Leistung und den anzuwendenden Steuersatz  

euerung einen Hinweis auf diese  

  

 

 

Um zu gewährleisten, dass eine Rechnung nur einmal abgerechnet wird oder wurde 

(Stichwort: Doppelförderung), müssen Rechnungen, die von Vereinen ausgestellt wurden 

zusätzlich folgenden Satz beinhalten: 

Der „Vereinsname“ bestätigt, dass der Leistung zugrunde liegende Aufwand weder gemäß §§6 bis 15 

BSFG 2017 noch bei einem anderen Subventionsgeber abgerechnet wird oder wurde und der Aufwand 

der Höhe nach marktüblich ist. 



 

Nächtigung und Verpflegung:  

Rechnungen können auch vom Rechnungsleger (z.B. Hotel) auf dem Postweg der ASKÖ 

Bundesgeschäftsstelle zugestellt werden. Die Rechnung wird anschließend direkt von der 

ASKÖ Bundesgeschäftsstelle beglichen. Bei Restaurantrechnungen ist darauf zu achten, 

dass keine Pauschalrechnungen ausgestellt werden. Detailangaben, wie Anzahl und Art der 

Getränke sowie Speisen, sind erforderlich.  

Das Abrechnen von alkoholischen Getränken ist nicht möglich!  

 

Elektronischer Zahlungsverkehr (Kontoauszüge, Bankomat, Kreditkarte): 

Bei Rechnungen, die nicht bar bezahlt wurden, ist der Nachweis des Zahlungsflusses 

(auch vom Konto einer Privatperson) zu erbringen. Dieser Nachweis kann durch Vorlage 

des Kontoauszuges (auch in Kopie) erbracht werden. Jedenfalls muss auf dem 

Kontoauszug die Durchführung der Buchung (Valutadatum) ersichtlich und durch die 

Kontonummer und Empfängerdaten bestimmbar sein.  

Bei Zahlungen mittels Kreditkarte ist zusätzlich zum Kontoauszug eine 

Kreditkartenabrechnung (auch in Kopie) mit der jeweiligen Buchung vorzulegen.  

Sonstige elektronische Zahlungsweisen (wie PayPal, Handy oder Bargeldchip) sind analog zu 

behandeln. 

 

Bar-Zahlung: 

Wenn in Einzelfällen ein ASKÖ-Verein Bundesreferentenagenden übernimmt und 

Rechnungen in bar bezahlt, ist eine unterzeichnete Kopie des Kassabuches beizulegen. 

 

 



 

Erklärung der Abrechnungsformulare: 

 

1. „ASKÖ-Abrechnungsformblatt-BREF“ 

 

Das ASKÖ-Abrechnungsformblatt-BREF muss alle Ausgaben und Einnahmen 

(Eigenkostenbeiträge) einzeln aufgegliedert beinhalten! 

 

 

 

Auch Rechnungen, die direkt vom 

Aussteller an die ASKÖ 

Bundesgeschäftsstelle geschickt werden, 

vermerken! 

Jede PRAE in eine eigene Zeile 

eintragen 



 

 

2. Teilnehmerliste 
 
Die Teilnehmerliste wird selbstständig ausgefüllt und vor Ort von allen Teilnehmern 

unterschrieben. Die Unterschrift der Teilnehmer ist die Bestätigung der Teilnahme und somit 

die Grundlage einer Kostenübernahme.  

Bei Bundesmeisterschaften gilt ausschließlich der Bundesreferent als Teilnehmer. Die aktiven 

Sportler werden durch die Ergebnisliste dokumentiert, welche ebenfalls mit der Abrechnung 

zu übermitteln ist. 

 

Seit 1.1.2018 werden ausschließlich Teilnehmerlisten mit ausgefüllter Vereinsspalte 

(Vereinszugehörigkeit aller Teilnehmer) entgegengenommen. Daher die Teilnehmerliste bitte 

ausschließlich von der ASKÖ-Website downloaden, da nur auf diesem Dokument die 

erforderliche Vereinsspalte vorhanden ist.  

 

 

 

 

 

 

 

0 



 

3. PRAE (pauschale Reiseaufwandsentschädigung):  
 

Zu verwenden für:  

 Trainer, Lehrwart/Instruktor, Übungsleiter, Schieds-/Kampfrichter, Rennleiter 

und Sportarzt. 

 Für Sportler ist die PRAE nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit der 

Abteilung Sport zu verwenden. 

 Das Ausbezahlen einer HILFSKRAFT ist nicht möglich (sozialversicherungspflichtig). 

 

Mit der PRAE können bis zu 60 Euro pro Einsatztag und maximal 540 Euro monatlich 

steuer- und sozialversicherungsfrei abgerechnet werden. Zur Abrechnung können nur 

vollständig ausgefüllte PRAE-Formulare herangezogen werden. Ein Vor- und/oder ein 

Nachbereitungstag ist nur bedingt und nach Absprache mit der Abteilung Sport 

(nachvollziehbare Dokumentation der Tätigkeit erforderlich) möglich.  

 

Die ausfüllende Person muss selbstständig zutreffendes ankreuzen: 

 

 Nachweis der Nebenberuflichkeit: 

In der Sozialversicherung gilt die Beitragsfreiheit nur dann, wenn die ausgeübte Tätigkeit 

nicht den Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen bildet (Nebenberuf ankreuzen). 

Hinweis: Eine Tätigkeit als Student (bei ordentlichem Studienfortgang) oder 

haushaltsführende Person (kein Singlehaushalt) gilt als Hauptberuf, nicht allerdings der 

Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, etc.) 

oder der Leistungsbezug aus einer Altersversorgung (Pension, Ruhegenuss). 

 

 

 Einfachbezug: 

Die ASKÖ akzeptiert ausschließlich PRAE mit EINFACHBEZUG (Einfachbezug ankreuzen).  

Die Auszahlung als Mehrfachbezug ist nicht möglich (Auszahlung in einem Monat bei mehr 

als einer auszahlenden Stelle).  

 

 



 

  

 

 

  

Verwendungszweck ist die 

Veranstaltung z.B. BLK Leichtathletik 

Zutreffendes ankreuzen bitte 

nicht vergessen! 



 

4. Letztempfängerliste:  

 

Letztempfängerlisten sind ausschließlich für Funktionäre zu verwenden (keine Sportler oder 

Schieds-/Kampfrichter).  

Für BRAT-Sitzungen und BM werden die Letztempfängerlisten von der Abteilung Sport 

bereits vorab ausgefüllt an die jeweiligen Bundesreferenten versendet.  

Diese dienen zur Abrechnung der An- bzw. Abreise der beteiligten Personen. In der Regel 

werden Spesen in Form einer Bahnfahrt zweiter Klasse sowie eines Taggeldes gewährt.    

KM-Geld kann nur in Ausnahmefällen und nach Absprache mit der Abteilung Sport beantragt 

werden. 

Achtung: Deckt sich der Wohnort mit dem Veranstaltungsort, können grundsätzlich keine 

Spesen abgerechnet werden! Bei Bundesmeisterschaften gibt es jedoch die Ausnahme, dass 

vom Wettkampfleiter ein Taggeld in Anspruch genommen werden kann. 

 

KM-Geld:  

In begründeten Ausnahmefällen (z.B. Transport von Ausrüstungsgegenständen, nicht oder 

schwer erreichbare Reiseziele) können max. 75% des amtlichen Kilometergeldes 

abgerechnet werden. Hierfür muss jedoch im Vorfeld eine Kontaktaufnahme mit der 

Abteilung Sport erfolgen. 

Info: Amtliches Kilometergeld = 0,42€ -> 75% = 0,32€ 

 

Achtung: Finden die Bundesmeisterschaft und die Bundesreferatssitzung im selben Monat 

statt, ist zu berücksichtigen, dass eine Person entweder mit der pauschalen 

Reiseaufwandsentschädigung (PRAE) oder mit der Letztempfängerliste ausbezahlt werden 

kann.  

 

 Dies bedeutet:  

BM und BRAT Sitzung können natürlich im selben Monat - oder im Rahmen einer 

Veranstaltung auch am selben Tag - durchgeführt werden. Eine Person kann jedoch im 

selben Monat entweder eine PRAE (beispielsweise als Trainer oder Kampfrichter bei einer 

Bundesmeisterschaft) abrechnen oder die Spesen für Fahrtkosten + Taggeld 

(Letztempfängerliste) für die Teilnahme an einer BRAT-Sitzung. Beides ist im selben Monat 

leider nicht möglich!  

 

 

5. Honorarnote  

 

Rechnungen (Honorar) von Trainern: werden ausschließlich von selbstständigen 

Erwerbstätigen akzeptiert.  

Ein textlicher Vermerk, der Auskunft über die Art der selbstständigen Erwerbstätigkeit gibt, 

ist unbedingt anzuführen (Unternehmen, Steuernummer, UID-Nummer, etc.).  

 

 

 



 

Sportartenbudget 

 

Jedes Bundesreferat hat im Rahmen des gesamten Sportbudgets der ASKÖ 

Bundesorganisation ein eigenes Sportartenbudget, welches für Veranstaltungen wie BM, BLK, 

BRAT-Sitzungen oder internationale Entsendungen verwendet werden kann. Dabei obliegt es 

dem jeweiligen Bundesreferenten (natürlich in Absprache mit all seinen Landesreferenten) zu 

entscheiden, wie die zur Verfügung gestellten Mittel am sinnvollsten eingesetzt werden 

können. Diese Entscheidung sollte im Rahmen der jährlichen Bundesreferatssitzung getroffen 

werden.  

Die Höhe des jeweiligen Jahresbudgets, wird dem/der BundesreferentIn jeweils im 

Dezember von der ASKÖ Sportabteilung mittels des Budgetbriefes übermittelt. 

 

Das Sportartenbudget setzt sich aus den Kostenstellen Ausgaben und Einnahmen 

(Eigenkostenbeiträgen) zusammen.  

 

Ausgaben: 

Zu den Ausgaben können Bundesreferatssitzungen, Bundesleistungskurse, internationale 

Entsendungen sowie Bundesmeisterschaften gehören, wobei bei Bundesmeisterschaften 

ausschließlich die Spesen des Bundesreferenten über das angeführte Sportartenbudget 

abrechenbar sind. Für zusätzliche Kosten bei Bundesmeisterschaften gibt es einen eigenen 

Budgetposten im Sportbudget. 

 

Der aktuelle Buchungsstand des Sportartenbudgets kann in der Abteilung Sport der ASKÖ 

Bundesgeschäftsstelle jederzeit abgefragt werden.  

Es wird jedoch empfohlen, Aufzeichnungen über Ausgaben und Einnahmen parallel zu 

führen. 

 

 

Einnahmen:  

Die Eigenkostenbeiträge der einzelnen Teilnehmer sind direkt auf das Bankkonto der ASKÖ 

Bundesgeschäftsstelle zu überweisen.  

Bei der Überweisung sind zur besseren Nachverfolgung alle Angaben so konkret wie möglich 

zu machen. Anzuführen sind daher immer der Name des Teilnehmers, die Veranstaltung 

sowie die jeweilige Sportart. 

 z.B.: „Max Mustermann Bundesleistungskurs Leichtathletik“! 

In der Abteilung Sport kann jederzeit abgefragt werden, welche Einzahlungen bereits in der 

ASKÖ Bundesgeschäftsstelle eingegangen sind. 

Achtung: Da die Kontoeingänge nicht täglich aktualisiert werden, kann keine tagesaktuelle 

Auskunft erteilt werden.  

 

 

 

 



 

Aufbau einer Abrechnung: 

 

Alle Belege/Formulare einer Abrechnung müssen im Original abgeben werden. Es 

kann aber natürlich vorkommen, dass eine Abrechnung nicht alle Belegstypen 

enthält.  

Die rot markierten Belegstypen sind jedoch verpflichtend abzugeben! 

 

 Abrechnungsbeispiel für eine Bundesmeisterschaft: 

 

1.  „ASKÖ - Abrechnungsformblatt-BREF“ 

2. Teilnehmerliste 

3. PRAE 

4. Letztempfängerliste  

5. Rechnungen 

6. Honorarnote + Werkvertag 

 

 

 Abrechnungsbeispiel für einen Bundesleistungskurs oder internationale 

Entsendungen 

 

1. „ASKÖ - Abrechnungsformblatt-BREF“ 

2. Teilnehmerliste 

3. PRAE  

4. Letztempfängerliste 

5. Rechnungen 

6. Honorarnote + Werkvertag 

 

 

 Abrechnungsbeispiel für eine Bundesreferatssitzung: 

 

2. Teilnehmerliste  

4. Letztempfängerliste (die Fahrtkosten und das Taggeld werden von der ASKÖ 

Bundesgeschäftsstelle im Vorfeld berechnet) 

 

Im Bedarfsfall können auch Rechnungen für Hotelnächtigungen abgegeben werden. Dies 

gilt jedoch ausschließlich bei nicht zumutbarer An- bzw. Abreise am Tag der Sitzung und 

muss vorab mit der ASKÖ Sportabteilung abgesprochen werden.  

 

 

 

 

 

 



 

Allgemein:  

Abrechnungen sind so zeitnahe wie möglich und spätestens bis 4 Wochen nach einer 

Veranstaltung im Original an die ASKÖ Bundesgeschäftsstelle zu senden. 

Abrechnungen werden ausschließlich gesammelt und mit vollständig ausgefülltem „ASKÖ- 

Abrechnungsformblatt-BREF“ bearbeitet. Rechnungen, die direkt vom 

Rechnungsaussteller (z.B. Nächtigungsrechnung) an die ASKÖ- Bundesgeschäftsstelle auf 

dem Postweg übermittelt werden, sind ebenfalls im Formblatt anzuführen. 

 

Die ASKÖ-Bundesgeschäftsstelle überweist erst nach Vorlage aller Abrechnungsbelege. 

 

  
Bankverbindung ASKÖ-Bundesgeschäftsstelle:  

ASKÖ-Bundesgeschäftsstelle  

Bank Austria/Uni Credit Group  

IBAN: AT85 1200 0006 7507 8000  

BIC: BKAUATWW  

Zahlungsreferenz/ Verwendungszweck: Bitte um möglichst genaue Angabe, wie z.B. 

„Bundesleistungskurs Leichtathletik“! 


